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M/7T£7Z,t/Mr£W - COMMtW/C47YCWA

Forstrechtliche Entscheide des Bundesgerichts

Zusammengestellt und kommentiert von ferner Sc/torer Oxf.: 93:(494)

(Kantonales Oberforstamt, CH-8090 Zürich)

Waldfeststellung, Garten- und Parkanlage (Art. 1 Abs. 2 und 3 FPoIV)'
Fall «Mönthal» — Kanton Aargau

Bundesgerichtsentscheid 113 lb 353, vom 2. November 1987

Aus dem Tatbestand:

ß. ist Eigentümer des 5536 trE grossen Grundstückes Nr. 43 in der Gemeinde Mön-
thai. Das Grundstück liegt in der Wohnzone W2 und ist mit einem in der Nordostecke
der Parzelle liegenden Einfamilienhaus überbaut. Der Westseite des Grundstückes ent-
lang verläuft die Feldstrasse. Im Jahre 1983 wurde B. mit seinem ganzen Grundstück in
den Beitragsplan für den Ausbau der Feldstrasse einbezogen. Er war damit nicht einver-
standen, weil die Böschung seines Grundstückes gegen die Feldstrasse mit Wald bewach-
sen sei, was beim Beitragsplan hätte berücksichtigt werden müssen.

In einem in der Folge eingeleiteten Waldfeststellungsverfahren hielten alle Instanzen
übereinstimmend fest, dass es sich bei der U-förmigen Böschung, die längs der Strasse

eine Bestückung mit gepflanzten Waldbäumen und -sträuchern (Linde, Kirschbaum,
Ahorn, Weide, Buche, Fichte, Esche, Robinie, Haselstrauch, Nussbaum, Erle, Birke,
Eiche) auf einer Länge von ungefähr 35 m und einer Tiefe von 10,4 m aufweist und an

den beiden Schenkeln in eine lockere Bepflanzung mit Haselgebüschen und Rosen aus-
läuft, um eine Gartenanlage und nicht um Wald im Sinne der eidgenössischen Forst-
gesetzgebung handelt.

Ztos -Swnt/esger/cto Aar toe von 5. (togege« etogere/ctoe Kerwrtoungsger/ctosfesc/twerr/e gto-
,ge/te/ssen wnt/ yès/gesteto, (toss toe w/nstotoene i/esfoctotng Jîtoto to? Atone (/er etogenöss/scAen

Ebrsfgese/z^eôung /s/.

' Ators/v gedruckt sind die Zusammenfassungen und Kommentare des Autors, die Auszüge
aus den Urteilen des Bundesgerichts erscheinen in gewöhnlicher Schrift.
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Aus den Urteilserwägungen :

3. — Das Waldareal ist Schutzobjekt des eidgenössischen Forstpolizeirechts (Art. 31

Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forst-
polizei vom 11. Oktober 1902, SR 921.0). Art. 1 der Verordnung zum Bundesgesetz be-
treffend die Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 1. Oktober 1965 (FPolV, SR 921.01)

umschreibt den Begriffdes Waldes näher.
Danach gilt als Wald generell jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte

Fläche, die Holz erzeugt oder geeignet ist, Schutz- und Wohlfahrtswirkungen auszuüben.
Das Bundesgericht hat diese Umschreibung als gesetzeskonform anerkannt (BGE 107 Ib
356 E. 2c Fiz// «•Äits/iactoi Sc/nve/z. Z. Forarwes. 7955 2579. Nach der Rechtsprechung
gilt dieser Waldbegriff auch für die kantonale Gesetzgebung, wo diese an das Vorliegen
von Wald rechtliche Folgen anknüpft (BGE 110 Ia 92 E. 2b).

Streitgegenstand ist die ca. 35 m lange und 10,4 m breite Bestückung auf der Bö-
schung des Grundstückes des Beschwerdeführers gegen die Feldstrasse hin. Entgegen
der Auffassung des Verwaltungsgerichts bedeutet dies nicht, dass für die Waldfeststellung
die umstrittene Bestückung isoliert zu betrachten ist.

Unabhängig davon, aus welchen Gründen eine Waldfeststellung verlangt wird, kann
eine solche in bezug auf die umstrittene Bestückung nur unter Mitberücksichtigung der
Umgebung vorgenommen werden (BGE 110 Ia 93 E. 2c; 108 Ib 511 E. 5 Fiz// «7Q>/>zzrz»

Sc/nve/z. Z. Forarwes. 7955 596; 107 Ib 53 E. 4a Fa// «TVûre/îSfiforf» Sc/n-re/z. Z. Forszwes.

79525559.

Die umstrittene Bestückung erfüllt die nach der bundesgerichtlichen Praxis an Wald
im Sinne von Art. 1 Abs. 1 FPolV gestellten Anforderungen in bezug auf Qualität,
Wuchs, Mindestfläche und Alter. Dies wird von keiner Seite in Frage gestellt. Nach An-
sieht des Verwaltungsgerichts handelt es sich aber bei der fraglichen Bestückung um
einen Bestandteil einer Gartenanlage, so dass diese als Gartenanlage im Sinne von Art. 1

Abs. 3 FPolV und nicht als Wald zu gelten habe.
4. — a) Früher sprach das Bundesgericht von einer Garten- und Parkanlage im

Sinne von Art. 1 Abs. 3 FPolV nur, wenn typische Parkbäume, die sich vom einheimi-
sehen regionalen Waldwuchs unterscheiden, gepflanzt und wenn andere für Gärten und
Pärke typische Anlagen wie Wege, Mäuerchen, Bänke usw. geschaffen wurden (vgl. Hin-
weise in BGE 105 Ib 210 sowie nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 29. Juli
1982 i.S. K.). Das Bundesgericht liess im Entscheid 105 Ib 210 offen, ob die beiden Vor-
aussetzungen — besondere Baumarten und eigentliche Anlagen des Gartenbaus — ku-
mulativ erfüllt sein müssen. Die Kriterien der Rechtsprechung wurden von der Lehre
übernommen und dadurch ergänzt, dass Park- bzw. Gartenanlagen ausschliesslich Erho-
lungszweck hätten (Gotthard Bloetzer/Robert Münz, Walderhaltungsgebot und Ro-
dungsbewilligung, in: ZB1 73/ 1972 S. 428ff., insbes. S. 435; Aemisegger/Wetzel, Wald
und Raumplanung, Schriftenfolge Nr. 38 VLP S. 12).

b) Das kantonale Verwaltungsgericht findet demgegenüber im angefochtenen Ent-
scheid, der Begriff der Park- bzw. Gartenanlage sei extensiver zu interpretieren. Wenn
allzu schnell eine Bestückung innerhalb des Baugebietes als Wald bezeichnet werde, sei

infolge des von Gebäuden einzuhaltenden Waldabstandes die Durchsetzung der in Art. 1

Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) verankerten
Forderung einer haushälterischen Bodennutzung erschwert. Das Bundesgericht habe
sich zudem bei seiner Begriffsbestimmung von der überholten Vorstellung eines Ziergar-
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tens, in dem auch exotische Pflanzen ein wichtiges Gestaltungselement bilden, leiten
lassen; im Vordergrund stehe vielmehr heute der naturnahe, auf einheimische Bestok-

kung ausgerichtete Garten. Entscheidend sei deshalb, ob die zu beurteilende Bestückung
in die Gartenanlage integriert sei, d.h. zur betreffenden Liegenschaft eine räumliche und
funktionelle Beziehung aufweise.

Werde hievon ausgegangen, so bilde die umstrittene Bestückung Teil einer Garten-
anlage. Weil der beim Hausbau angefallene Aushub gegen die Feldstrasse hin aufgeschüttet
worden sei, um einen ebenen Rasenplatz zu schaffen, und weil die dadurch entstandene
Böschung mit Waldbäumen und Waldsträuchern bepflanzt worden sei, weise die be-
stockte Böschungspartie einen «entstehungsgeschichtlichen» wie auch einen «räumli-
chen und funktionalen Bezug zum Haus und zum dieses umgebenden Garten auf». Des-
halb könne die Böschungsbepflanzung selber, obwohl bei ihr die einzelnen Elemente des

Waldbegriffs gegeben seien, nicht als Wald gelten.
c) Die Argumentation des Verwaltungsgerichts ist schon im Ansatzpunkt unrichtig.

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz hat am Waldbegriff nichts geändert, indem es

auf einen eigenen Begriff des Waldes verzichtete und hierfür in Art. 18 Abs. 3 ausdrück-
lieh auf die Forstgesetzgebung verweist (vgl. EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N. 17 zu
Art. 18 RPG). Ob eine Bestückung in einer Bauzone liegt oder nicht, spielt deshalb forst-
rechtlich und insbesondere für den Begriff des Waldes keine Rolle (BGE 111 Ib 306 mit
Hinweis; EJPD/BRP, a.a.O. N. 18 zu Art. 18 RPG). Entgegen der Ansicht des Verwal-
tungsgerichts spielt auch die Art der Entstehung der Bestockung (vgl. Art. 1 Abs. 1

FPolV) sowie die Absicht des pflanzenden Grundeigentümers keine Rolle (BGE 111 Ib
304).

Zu Uberdenken ist einzig, ob für den Begriff der Garten- und Parkanlagen angesichts
der Entwicklung des modernen Gartenbaus in Richtung naturnaher Anlagen weiterhin
auf die Pflanzung von typischen Garten- oder Parkbäumen, die sich vom einheimischen
Waldwuchs unterscheiden, abgestellt werden kann. In der Tat kann angesichts dieser
Tendenzen in Richtung naturnaher Anlagen für die Annahme einer Gartenanlage nicht
mehr länger verlangt werden, dass Parkbäume und typische bauliche Anlagen kumulativ
vorhanden sind. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine Gesamtwürdigung der Verhält-
nisse vorgenommen werden.

d) Der Gesamtcharakter der Bestockung spricht nicht für eine Gartenanlage. Ent-
scheidend ist, dass hier Unbestrittenermassen für Gärten und Parke typische Anlagen wie

Wege, Mäuerchen, Bänke usw. gänzlich fehlen. Wesentlich ist ferner, dass der Erho-
lungszweck der Bestockung auf der Böschung ganz oder doch weitgehend fehlt. Die Be-

Stockung dient vielmehr vor allem der Hangsicherung, und sie hat damit hauptsächlich
eine Schutzfunktion. Eine Gesamtwürdigung der fraglichen Bestockung ergibt, dass es

sich dabei um Wald im Sinne von Art. 1 Abs. 1 FPolV handelt. Das Verwaltungsgericht
hat somit in Verletzung von Bundesrecht die umstrittene Bestockung als Gartenanlage im
Sinne von Art. 1 Abs. 3 FPolV beurteilt.

Kommentar zum Entscheid «Mönthal»:
fpg/. ütozw /t/nten, 5. 7090 Kommentar zn/rc ittasc/te/rf «0/>//7com>7
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Waldfeststellung, Garten- und Parkanlage (Art. 1 Abs. 2 und 3 FPolV)
Fall «Opfikon» — Kanton Zürich

Bundesgerichtsentscheid 113 Ib 357 vom 23. Dezember 1987

Aus dem Tatbestand:

Die Erbengemeinschaft S. ist Eigentümerin eines Grundstückes in Opfikon. Am 26.

März 1986 ersuchte das Bauamt Opfikon im Zusammenhang mit der kommunalen Nut-
zungsplanung das Oberforstamt des Kantons Zürich um die Feststellung, ob die auf
diesem Grundstück vorhandene Bestückung Wald bilde. Mit Verfügung vom 5. Mai 1986

stellte die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich fest, die bestockte Fläche im süd-
östlichen Teil des erwähnten Grundstückes sei Wald im Sinne der eidgenössischen Forst-
gesetzgebung.

Ein gegen diese Verfügung gerichteter Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons
Zürich ab, soweit er darauf eintrat. Er begründete seinen Entscheid hauptsächlich damit,
es handle sich im vorliegenden Fall um eine Hangbestockung mit einer wesentlichen
Schutzfunktion. Sie bestehe zudem aus typischen einheimischen Waldbäumen.

Das Bundesgericht weist die gegen diesen Entscheid erhobene Verwaltungsgerichts-
beschwerde ab.

Aus den Urteilserwägungen:
2.

b) Bei der Prüfung, ob eine Bestückung Wald im Sinne der Forstgesetzgebung dar-
stelle, sind in der Regel der im Zeitpunkt des Entscheides tatsächliche Wuchs und dessen

Funktion massgebend; ausnahmsweise ist trotz ganzen oder teilweisen Fehlens einer Be-

Stockung Wald anzunehmen, wenn Flächen ohne Bewilligung gerodet worden sind (BGE
108 Ib 512 E. 6 Fa// «KyFwrz»; 104 Ib 235 E. 2a). Anlässlich des Augenscheins konnte
folgende Bestockung ermittelt werden: Eine kleine Tanne (15 — 20 Jahre alt), ein Buchs-
bäum, zwei Haselsträucher (10—20 Jahre alt), zwei grosse Pappeln (ca. 50 Jahre alt), eine
Robinie, eine kleinere Esche, verschiedene kleinere Buchen, verschiedene Haselsträu-
eher, ein Liguster, ein Holunder sowie verschiedene Waldsträucher. Im fraglichen
Grundstücksabschnitt befinden sich weiter neun Wurzelstöcke (zwei Silberpappeln, ein

wilder Kirschbaum, zwei Birken, eine Weide, eine Esche, zwei Haselsträucher); alle diese

gefällten Bäume waren offensichtlich älter als 15 Jahre. Zudem konnte ein gewisser
Wuchszusammenhang mit dem westlich anschliessenden Waldgrundstück festgestellt
werden. Allerdings ist die Bestockung aufdem Grundstück der Beschwerdeführer weniger
hoch und dicht als auf der Nachbarparzelle. Sie war indessen früher offensichtlich dichter
als heute. Jedenfalls zeigen Flugaufnahmen aus den Jahren 1970 und 1981, die nach bun-
desgerichtlicher Praxis Beweiswert haben (BGE 108 Ib 511 E. 5 Fa// «Ky6a/z»A einen
durchgehenden Kronenschluss zwischen den beiden Grundstücken. Der Umstand aber,
dass ein Teil der Bestockung entfernt worden ist, ändert an einer allfälligen Waldeigen-
schaft einer Fläche nichts (BGE 111 Ib 302 E. 2 mit Hinweisen).
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c) Die Beschwerdeführer wenden ein, die Bestockung diene nicht der Hangsiche-

rung; es sei noch nie etwas heruntergerutscht. Nach Art. 1 Abs. 1 FPolV genügt indessen
die Eignung der bestockten Fläche, eine Schutzwirkung auszuüben. Es ist daher unerheb-
lieh, ob tatsächlich Rutschungen vorgekommen sind. Der Augenschein hat zudem ge-
zeigt, dass der Hang ziemlich steil und teilweise mit nicht sehr festen horizontalen Nagel-
flubbändern durchsetzt ist. Sowohl die heute vorhandenen Bäume als auch die neun fest-

gestellten Baumstrünke mit ihrem Wurzelwerk sind durchaus geeignet, den Hang zu
sichern.

d) Weiter machen die Beschwerdeführer geltend, bei ihrer Bestockung handle es

sich bloss um einen Ausläufer des benachbarten Bubenholzwäldchens. Die Rechtspre-
chung betrachet indessen auch vordringenden Waldwuchs nach 10 bis 15 Jahren als Wald
im Rechlssinne (BGE 111 Ib 305 E. 4 mit Hinweisen). Wie die erwähnten Flugaufnahmen
zeigen, war die Bestockung schon im Jahre 1970 ansehnlich gross, was daraufhindeutet,
dass die Beschwerdeführer nicht alles getan haben, was von ihnen zur Verhinderung des

vordringenden Waldwuchses erwartet werden könnte.
e) Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, die Böschung sei lediglich mit Gras und

Blütensträuchern bepflanzt. Halbwüchsige Birken, wilde Kirschen, Haselstauden etc.

seien noch lange keine Waldbäume. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch Kirschbäume
unter den Begriff der Waldbäume im Sinne von Art. 1 Abs. 1 FPolV fallen. Gemäss Art. 1

Abs. 1 der Verfügung Nr. 1 des Eidgenössischen Departementes des Innern betreffend
den forstlichen Pflanzenschutz an der Grenze (SR 921.541.1) gelten nämlich alle im
Anhang I der Verfügung aufgeführten Pflanzengattungen, so auch Kirschbäume, als

Forstpflanzen. Lediglich beim kleinen Buchsbaum könnte der Waldbaumcharakter frag-
lieh sein; angesichts des eindeutigen Charakters der übrigen Bestockung kann diese

Frage jedoch offen bleiben. Art. 1 Abs. 1 FPolV erwähnt überdies die Waldsträucher aus-
drücklich und stellt sie den Waldbäumen gleich. In diesem Sinne verlangt die bundesge-
richtliche Rechtsprechung, dass zur Bestimmung der Mindestfläche auch die Waldsträu-
eher miteinbezogen sind (BGE 107 Ib 52 E. 4a Pa// «M//-e«.srfo//>U.

f) JFas rf/'e P/rfeke a«fe/a«g/, sei beigefügt, dass die am Augenschein er-
mittelte Bestockungsfläche von 317 rrf (275 trf unterhalb der Stützmauer bis zum
Hangfuss, zuzüglich 42 m- Wald, der in die kleine Wiese längs der Unteren Bubenholz-
Strasse hinausragt) genügend gross ist, um selbständig als Wald zu gelten.

3. — Im vorliegenden Fall stellt sich allerdings die Frage, ob es sich bei der Bestok-
kung um eine blosse Gartenanlage im Sinne von Art. 1 Abs. 3 FPolV handeln könnte....
///«weis a«/rf/e/nfeere Praxis, Kg/, wraage/iearfer Pw/scfe/rf aMöai/za/w Prwrfgwng 4a. Sei rfer

Präge, o/> e/ae Gar/ea- orfer Par/caa/age few. e/a Par/cwa/rf vor/leg/, sfee/i es /ce/ae Po//e, ob ein
Grundeigentümer tatsächlich die Absicht hatte, eine baumbestandene Anlage, nicht aber
Wald zu schaffen (BGE 107 Ib 357 f Pa// ccPüsaactor). M/irfer/ar Pa/scke/rf «Möafea/»
/rasftrf/ertea Gesaar/wärrf/gwag rfer FerM/faisse komm/ maa vor/Zegearfzraa PcA/ass, dass ange-
sichts der Waldbäume, der Schutzfunktion und der Grösse der bestockten Fläche sowie
des Wuchszusammenhanges mit dem benachbarten Wald vom Waldcharakter der Bestok-
kung auf dem Grundstück der Beschwerdeführer auszugehen ist. Entscheidend ist zu-
dem, dass keine für Gärten typischen baulichen Anlagen, welche wichtiges Merkmal für
eine Garten- bzw. Parkanlage bilden, vorhanden sind. Nebst einer Stützmauer am oberen
Rand der Bestockung führt durch diese lediglich ein schmaler Weg von der Unteren Bu-
benholzstrasse zum Einfamilienhaus oberhalb der Waldfläche. Im unteren Teil gleicht er
einem natürlichen Waldweg, im oberen Teil wurden angesichts der Steilheit des Geländes
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Betontritte angebracht. Der Weg samt Treppe gehört hingegen funktionell nicht zum
Garten, sondern bildet ausschliesslich einen Zugang zum Haus. Unter diesen Umständen
kann die Bestückung nicht als eine Garten- bzw. Parkanlage betrachtet werden.

Kommentar zu den Entscheiden «Mönthal» und «Opfikon»

7)/'e Zögrenzung von Parkwalrfgemäss Zr/. 7 /lès. 2 FPo/F (rf.è. (Fakt /m Finne rfer Forst-
gesetzgeèungj unrf Garten- èzw. Far/can/age gemäss Zrf. 7 /lès. 2 FPo/F (rf.è. Mcètwa/rf,) kann
m rfer Praxis aus/o/genrfen Grünrfen erèeè/t'cèe Fcèw/er/gtce/ten m/t s/'cè èrlngen:
— Unkenntnis m rfer èetroy/enen Pevö/Arertmg ûèer rfle /lègrenz/mg unrf recèt/tcè verscèlerfene

Peèanâ/t/ng von Parkwa/rf unrf Parkan/agen.
— Felt einiger Zelt n/'cèt meèr gehegte Parke neèmen In/o/ge natur/lcèer Znsamung unrf spä-

teren Flnwucèses /angsam, aèer s/cèer IFa/rfcèarakfer an. Grünrfe ./tir rf/'e vernacè/âsszgte

//lege slnrf rfle F/gentumsstruktur (Gèera/terung rfer Fetvoèner /h rfen rfazugeèô'r/gen F/7/en,

Frèengemelnscèa/ten, rf/'e auswärts woènenj, /nanzle/le Froè/eme oäer äer Hrf/nscè rfer Fl-
gentümer nacè na/wrnaèer ßestockung.

— 7n grösseren Parken g/èt es èà'u/zg gewisse èestockte 7e/'le, rf/'e /m Ferg/elcè zum ûèr/gen
Park anäers orfer tlèerèa//pt n/'cèt gep/legl werrfen.

— ßau/anrfknappkez't èzw. Frscèôp/ung rfer vorèanrfenen Fa///anrfreserven m strfrftiscèen Ge-
è/'eten unrf rfam/'t zusammenèângenrf ein t/èergrez/en au/" verg/elcèsweise Fnrfe rfes /etzten

Paèrèunrferts a//zu grosszüg/g erste//te F/V/en mit grösseren Parken orfer Pestèestockungen
eèema/zger fFä/rfer.

Die Fä//e /cATô'ntèa/w unrf «Op/ikon» èrlngen éine Znrferung èzw. Prrfzisierung rfer se/7 7979
èesfeèenrfen ßunrfesgericktspraxis. 7m Zentrum rfer Peu/'te/7ung' steèt neu m einem konkreten
Fa// eine Gesamtwürrfigung rfer Ferèà'/fnisse. 7n rf/'ese istaucè rf/'e Gmgeèung rfer ßestockung e/n-
zuèezieèen. Für rfas For/tegen einer Parkan/age sz'nrf nacè Pz/nrfes'ger/cèt /o/genrfe Faktoren
èzw. /nrfzz/en in rf/'e Gesamtwurrf/gung e/'nzuèez/'eèen:

— Fpezieiler Frèo/ungswert rfer ßestockung.
— 7>/piscèe èau/z'cèe Zn/agen vorèanrfen w/e Mrfuercèen, fFege, ßänke etc.

— iFege, rf/'e /unkt/one// zur Parkan/age geèô'ren unrf n/'cèt è/oss e/ne Ferèz'nrfung èzw. einen

Zugang zu e/'nem 7/aus orfer e/'ner Strasse rfarste//en.

— Die ßestockung er/u/lt keine fypiscèen Fcèutz/unktionen (zum ßeispiel TPangsicèerungJ

èzw. ist aucè n/'cèt zur Zusuèung e/'ner so/cèen Funktion geeignet.

— Forèanrfensez'n von èauptsrfcè/icè /remrf/à'nrfiscèen ßaumarten. Das ûèerw/'egenrfe For-
kommen von einèeimiscèen ßaumarten èingegen ist kein èraucèèares /nrfiz.

— Grosse rfer ßestockung. Dieser Faktor 1st nur rfann ein 7/zrf/z, wenn èel Isolierter ßestockung
rfie yür fFa/rf kantonal er/orrfer/icèe A/ïnima(17â'cèe (im Fan/on Zûrlcè 500 mU n/cèt er-
re/'cèt wlrrf.

— Ty/ege nacè grfrtneriscèen Gesicètspunkten. ßel gross/7à'cè/geren ßesfockungen kann rf/'ese

P/lege meines Fracètens au/ rf/'e 77aupt/7à'cèe èescèrânkt sein. TGeinere wa/rf-

âèn/lcèe ßestockungen können eèenso zu einer Parkan/age geèô'ren, wie zum ßel-
s/ziel ein Feicè. fF/'rrf eine eèema/zge Parkanlage n/'cèt meèr gep/legt, stellt slcè rf/'e Frage, aè

we/cèem Zeitpunkt rf/'e Flrfcèe zu fFa/rf wlrrf. 7)le 70- èis 75/à'èrige Fr/st, Innerèalè welcèer

neugep/lanzter orfer elngewacèsener (Fa/rfzu recèt/lcè gescèûtztem (Fa/rf wlrrf (ßGF 777 7è
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JOO 7ü// «Obez-äge/z» Schweiz. Z. /•braZwes. 79SS JOJ z/nzZ 7üi// «Giswz'bz Sc/zwezz. Z.
TwsZwes. 79&? S977 /can« meines £>ac/zZens nz'c/zZ «zzbese/ze« übernommen wezr/e«, c/a

bezzfe Fa/fe «izr besc/zzän/cZ mz'Zez'nanz/er vezg/ez'c/zbar sz'nc/. Dz'e TVob/emaZz/: w/>a' versc/zar/Z,

wen« z« ezner so/cbe« TJesZoc/rzzzzg/zemz//ä«c/zsc/ze TJaz/marZen an<7/ ozfe/' ä/Zeze e/n^ewac/z-

sene ObsZbäzzme vo/'/conzznen. Dz'e Lösung /cann azze/z /zz'er «z/r zzbez- e/ne Ge.samZbezzrfe/7w«g

ge/zznüen wezr/e«; wobei sic/zer noc/z weitere Tvz/cZozen ZzezTzc/cszc/zZ/gZ werc/en müssen. Dabei
/z/äüiere ie/z/ür eine Lösung, üie e/zema/zge Par/can/age« znö^/zc/zsZ nz'c/zZ a is Wh7ü aussc/zei-

z7eZ. Ao/cbe 77äe/ze« /rönnen bezrie wz'zfaazn üzzrcb üie Atour- zmz/TTeimaZsc/zwZzgeseZzgebzzng

gesc/züZzZ werc/en «nz7so//Zen c/en PozsZöz'ensZ nz'c/zZ be/asie«.

Rodung für Skianlagen (Art. 26 FPolV)

Fall «Biirchen» — Kanton Wallis
Bundesgerichtsentscheid 113 Ib 411 — 419, vom 10. Dezember 1987

Aus dem Tatbestand:

Das Skigebiet der Gemeinde Bürchen erstreckt sich vom Raum Zenhäusern bis ins
Gebiet Arb. Es umfasst vier Skilifte und einen Kinderschlepplift. Mit Eingabe vom 13.

April 1984 stellte die X. AG mit Zustimmung der Burgergemeinde Bürchen als Wald-

eigentümerin das Gesuch um Rodung einer Fläche von 26 980 nP im Bawald, nämlich für
einen im wesentlichen parallel zum oberen Teil des bestehenden Ronalpliftes verlaufen-
den Skilift 1680 m^, für eine Sesselbahn auf das Plateau der Moosalpe 5600 m^ und für
eine von der Sesselbahn bediente, östlich der bestehenden Anlagen geplante Skipiste
19 700 nP. Der Staatsrat und das Departement für Umwelt des Kantons Wallis beantragen
dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), das ihm überwiesene Gesuch zu
bewilligen.

Aufgrund einer Abänderung der Linienführung der Sesselbahn wurde die dafür be-

nötigte Rodungsfläche im Laufe des Verfahrens um etwa 700 irf reduziert, so dass sich
die beantragte Rodungsfläche letztlich auf insgesamt 26 280 rrf belief. Anstelle einer
Ersatzaufforstung wurde ein für Landschaftsschutzmassnahmen vorgesehener Geld-
ersatz beantragt.

Zum Rodungsgesuch haben die kantonale Kommission für Natur-, Landschafts- und
Heimatschutz, das kantonale Büro für Tourismus, das kantonale Planungsamt, das Kan-
tonsforstamt und das Kreisforstamt eine positive Vormeinung abgegeben. Mit Verfügung
vom 23. Juni 1986 wies das EDI das Rodungsgesuch ab.

Diec/agegen von z/er V. X G er/zobene Kewa/Zwngsgez-z'c/zZsöesc/zwez-z/e /zaZ c/as TJzznzfesge/x/zZ

abgewiesen.
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Aus den Urteilserwägungen:

2. — Die Beschwerdeführerin macht geltend, der angefochtene Entscheid, mit wel-
chem die Rodung von 26 280 nF Wald für die Anlage eines Skiliftes, eines Sesselliftes
und einer Skipiste verweigert wurde, verletze Bundesrecht, indem das EDI zu Unrecht
angenommen habe, die in Art. 26 FPolV genannten Voraussetzungen für die Bewilligung
von Rodungen seien im vorliegenden Falle nicht erfüllt.

a) Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 11. Oktober 1902 betreffend die

eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei (FPolG) soll das Waldareal der
Schweiz nicht vermindert werden. Jede Rodungsbewilligung bedeutet somit eine Aus-
nähme, weshalb Zurückhaltung geboten ist bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen
hiefür vorliegen (vgl. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl.,
Band I, Nr. 37 B II/III S. 226 f.: BGE vom 20. Juni 1979 in ZBI 80/1979 S. 59). Das

Gebot der Walderhaltung gilt ohne Rücksicht auf Zustand, Wert und Funktion des kon-
kreten Waldes (Urteil des Bundesgerichtes vom 18. Februar 1987 in ZBI 88/1987 S. 501 E.

3b; s. auch BGE 112 1b 559 f. E 3). Es bezieht sich auch auf kleine oder vernachlässigte
Waldgrundstücke. Dementsprechend kann es nicht entscheidend sein, ob nur für eine
kleine Fläche eines grösseren Waldes eine Rodung verlangt wird, sonst könnte in kleinen
Stücken nach und nach Wald in erheblichem Ausmass seinem Zweck entfremdet werden
(Hans Dubs, Rechtsfragen der Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts, Schweize-
rische Zeitschrift für Forstwesen, 1974, S. 285).

Rodungen dürfen somit nur mit Bewilligung der zuständigen eidgenössischen oder
kantonalen Behörde vorgenommen werden. Art. 26 FPolV, vom Bundesgericht in kon-
stanter Praxis als gesetzeskonform anerkannt (BGE 112 Ib 200 E. 2 mit Hinweisen Fa//
«Oaas-ALoataaa,»/, definiert die Voraussetzungen, unter denen eine Rodung bewilligt
werden darf. Dabei ist zu beachten, dass die Bereitschaft zur Vornahme von Ersatzauf-

forstungen oder bereits ausgeführten Aufforstungen keinen Anspruch auf Rodung geben
(Art. 26 bis Abs. 5 FPolV).

aa) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn sich hiefür ein gewichtiges, das In-
teresse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachweisen lässt (Art. 26 Abs. 1

FPolV; BGE 112 Ib 204 ff. Fa// «Craas-Mo/îtaaa», 559 ff.; 108 lb 268 f. E. 3a Fa//
«7«fe/7aAre«-7Fe/tf?we/?/)'M/!>; SWîtveiz. Z. Forsrwes. 7953 359/, was nur zutrifft, wenn das

Werk, wofür die Rodung begehrt wird, auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist;
finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die preis-
günstige Beschaffung von Land, gelten nicht als gewichtige Bedürfnisse (Art. 26 Abs. 3

FPolV; BGE 108 Ib 174 ff. E. 5b und 6 Fa// «Les Lsserts» Sc/nveiz. Z. Fors/wes. 7953 292/.
Das Erfordernis der Standortgebundenheit ist dabei nicht absolut aufzufassen, besteht
doch fast immer eine gewisse Wahlmöglichkeit; indessen fallen die Gründe der Wahl
eines Standortes bei der Interessenabwägung ins Gewicht (112 Ib 200 E. 2a, 570 E. 6d,
mit Hinweisen Fa// «Oans-Moa/ana»/.

bb) Der Rodung dürfen sodann keine polizeilichen Gründe — wie Gewässerschutz,
Lawinen-, Erdrutsch- und Steinschlaggefahr — entgegenstehen (Art. 26 FPolV; BGE 108

lb 172 E. 4 Fa// «Les Fsserfs»/.
cc) Schliesslich muss die Bewilligungsbehörde dem Gesichtspunkt des Natur- und

Heimatschutzes gebührend Rechnung tragen (Art. 26 Abs. 4 FPolV; BGE 113 Ib 334 E. 3;

BGE 112 Ib 569 E. 6c; 108 Ib 183 E. 5c Fa//«Panmèo/» Fc/zwe/z. Z. Fora/wes. 7954367/.
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b) Das Bundesgericht prüft grundsätzlich frei, ob die Vorinstanz die Interessenabwä-

gung richtig vorgenommen hat (Art. 104 lit. a OG); es ist an die Feststellung des Sach-

Verhaltes nicht gebunden, wenn der angefochtene Entscheid wie im vorliegenden Fall
weder von einem kantonalen Gericht noch von einer Rekurskommission, sondern von
einer Verwaltungsstelle gefällt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG; BGE vom 18. Februar
1987 in ZBI 88/1987 S. 500 f. E. 2c; 112 Ib 200 f. E. 2b TM «Partta6oto; 108 Ib 181 E. la

Fa// «Ovms-Moataaa».).
c) Früher billigte die Rechtsprechung dem öffentlichen Interesse an der touristischen

Entwicklung ein beträchtliches Gewicht zu (BGE 98 Ib 499 E. 7), während die heutige
Rechtsprechung zurückhaltender ist, vor allem wenn eine Rodung wesentliche bewaldete
Flächen betrifft und einen schweren, meist nicht rückgängig zu machenden Eingriff in
den Wald und in die Landschaft bewirkt. Damit die Tragweite von Art. 31 FPolG nicht
ausgehöhlt wird, muss Zurückhaltung geübt werden bei der Erteilung von Rodungsbewil-
ligungen für dem Tourismus dienende Anlagen, wenn das Interesse an der Erhaltung des

Waldes und ein geltend gemachtes wichtiges Interesse des Tourismus einander gegen-
überstehen (BGE 112 Ib 201 E. 2c Fa// «Oa«s-Mo«ta«a», 558 E. 2b; 108 Ib 175 E. 6

Fa// «Fes Fsserts». Diese strenge Betrachtungsweise, welche seit etlichen Jahren Eingang
gefunden hat und insbesondere auch im Kanton Wallis schon öfters angewendet wurde,
entspricht dem gewandelten Verständnis für die Umweltschutzprobleme bei Behörden
und in der Öffentlichkeit und fand auch Niederschlag in der Gesetzgebung (s. BGE 112

Ib201 f. E. 2c Fa// «Crans-Montana»,). So hat die Rechtsprechung in jüngerer Zeit Ro-

dungsbewilligungen nur insoweit als zulässig erkannt, als es sich darum handelte, eine be-

stehende Abfahrt mit einem begrenzten Holzschlag zu verbessern, gefährliche Stellen zu

eliminieren, die Zugänglichkeit von Pisten mit entsprechenden Fahrzeugen zu ermögli-
chen, eine Vebindung zwischen bestehenden Abfahrten herzustellen oder im Rahmen
einer generellen Planung mit vernünftigem Kostenaufwand das Betriebskonzept grund-
sätzlich zu verbessern (s. BGE 112 Ib 202 E. 2d Fa// «Craas-A/otaaaa»; 106 Ib 138 ff. E.

2 und 3 Fa// «Gräc6e«» 5c6we/z. Z. Fors/wes. 7952 252,). Anderseits hat sich das Bundes-

gericht in neueren Entscheiden vor allem dagegen ausgesprochen, dass ausgedehnte, be-

deutende Waldbestände zerstört werden sollten, um abseits von Ortschaften gänzlich
neue Skiabfahrten zu erschliessen. In solchen Fällen erscheint eine Waldrodung weder
unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung einer Region noch unter dem
Gesichtspunkt der Standortgebundenheit der Anlage als gerechtfertigt (BGE 112 Ib 202

E. 2d Fa// «Ovms-Moataaa»; 705 76 774 F. 56 Fa// «Fes Fsserts»). Dieselbe Zurückhai-
tung hat das Bundesgericht in zwei Fällen aus dem Kanton Wallis geübt, wo es sich darum
handelte, breite Schneisen in einen geschlossenen Wald zu schlagen, um für einen zwar
bestehenden Kurort eine einzige Skipiste abseits der voraussehbaren baulichen Entwick-
lung des Ortes mit einer Skiliftanlage zu erschliessen (nicht publ. Urteil Visperterminen
vom 6. Mai 1981), und wo im Hinblick auf die Erstellung von Anlagen für den Winter-
sport bereits früher umfangreiche Rodungen hatten vorgenommen werden müssen
(BGE 106 Ib 136 ff. Fa//«G/à'c6en»7.

3. — Das EDI hat die Verweigerung der Rodungsbewilligung für die von der Be-
schwerdeführerin vorgesehene Skipiste nur mit dem kurzen Hinweis auf die Rodungs-
fläche und die vom ihm dargelegte Bewilligungspraxis für Rodungen im Zusammenhang
mit dem Ausbau von Wintersportanlagen begründet und die weiteren Rodungsvorhaben
wegen des Zusammenhangs der Gesuche abgelehnt.
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Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber ein überwiegendes Bedürfnis für die

Rodung geltend, wie sie auch die übrigen Voraussetzungen für eine Rodungsbewilligung
als gegeben erachtet.

Mit dem Bau einer Sesselbahn und einer neuen Skipiste will die Beschwerdeführerin
das Plateau der Moosalpe für Ski- und Nichtskifahrer als Erholungsgebiet besser zugäng-
lieh machen und eine neue, schneesichere Abfahrt Uber ein bisher nicht erschlossenes,
östlich der bestehenden Anlagen befindliches Gebiet anlegen. Mit einem Schlepplift pa-
rallel zum oberen Teil des bestehenden Ronalpliftes I soll die heutige Anlage entlastet
und zur Nutzung des Skipistenangebotes in den oberen Regionen im Frühling beigetra-
gen werden. Gemäss Darstellung der Beschwerdeführerin dient das vorgesehene Projekt
der Lösung der in den letzten Jahren festgestellten Unzulänglichkeiten, welche sich in
der Hochsaison mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten und in schneearmen Wintern mit
zu wenig Schnee im unteren Trassebereich und einem Engpass in der bestehenden Ab-
fahrt ausgedrückt hätten. Die Beschwerdeführerin hält dafür, dass das Projekt einer auf
die Bedürfnisse der Region ausgerichteten touristischen Entwicklung entspreche. Polizei-
liehe Gründe, aus welchen die Rodungsbewilligung verweigert werden müsste, bestün-
den nicht; die Transportanlage und die neue Skipiste seien auf den nachgesuchten Stand-

ort angewiesen und die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes würden berücksichtigt.
a) Umstritten ist vorab, ob das für die neue Skipiste und die zudienende Sesselbahn

sprechende Interesse gegenüber dem Interesse an der Walderhaltung überwiege. Diese
einander gegenüberstehenden Interessen sind nicht direkt vergleichbar, sondern sie müs-
sen aufgrund selbständiger Gewichtung gegeneinander abgewogen werden. Dabei ist in
Betracht zu ziehen, dass im vorliegenden Fall für die Walderhaltung nicht besondere
forstpolizeiliche Gründe wie Lawinen-, Rutsch- und Windwurfgefahr von Bedeutung
sind. Nebstdem trägt die beabsichtigte Anlage dem Landschaftsbild Rechnung, indem
Rodungen grundsätzlich schräg zum Hang erfolgen sollen und so vom Dorf Bürchen aus
gesehen nicht als vertikale Schneisen in Erscheinung treten würden. Der Standort der
Skipiste kann aus allen diesen Gründen in topographischer Hinsicht nicht als ungünstig
bezeichnet werden, wie dies auch der von der bundesgerichtlichen Delegation vorgenom-
mene Augenschein gezeigt hat. Mit dieser Beurteilung ist ein gewichtiges, das Interesse

an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis aber noch nicht ausgewiesen. Denn dass

einem Gelände eine Eignung als Standort für eine touristische Anlage nicht abgesprochen
werden kann und keine unmittelbar forstpolizeilichen Gründe einer Rodung entgegenste-
hen, könnte letztlich in so vielen ähnlichen Fällen geltend gemacht werden, dass die
Rodung nicht mehr nur ausnahmweise zu bewilligen wäre, sondern der Schutzgedanke
von Art. 31 Abs. 1 FPolG generell durchlöchert würde. Für die Rodung müsste deshalb
auch im vorliegenden Fall ein besonders gewichtiges Bedürfnis geltend gemacht werden
können. Nach den vorliegenden Unterlagen ist davon auszugehen und wird auch vom
EDI nicht in Abrede gestellt, dass für einen gewissen Ausbau des bestehenden Ski-
gebietes in Bürchen ein massgebliches Interesse besteht. So dienen die geplanten Anlagen
dazu, den Wintertourismus zu fördern. Damit stehen sie im Interesse der touristischen
Entwicklung, welche für Bürchen bedeutsam ist. Das genügt aber zusammen mit den gel-
tend gemachten Unzulänglichkeiten hinsichtlich Wartezeiten und Schneemangel im un-
teren Abfahrtsbereich nicht, um ein hinreichendes Bedürfnis an der Rodung zu begrün-
den. Würden schon Wartezeiten in der Hochsaison bis zu 30 Minuten und die angestrebte
Entlastung eines Skigebietes als hinreichendes Bedürfnis genügen, so müsste jede ver-
nünftig geplante Rodung in einer waldreichen, stark besuchten Ortschaft des Wintertou-
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rismus bewilligt werden. Das aber wäre mit dem Sinn der heute geltenden Forstpolizei-
gesetzgebung nicht verträglich. Die Beschwerdeführerin behauptet im übrigen — zu
Recht — nicht, dass die Gemeinde Bürchen oder allenfalls die gesamte Region Bürchen-
Eischoll durch eine Verweigerung der Rodungsbewilligung in ihrer Existenzgrundlage ge-
fährdet würde (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 112 Ib 558 E. 2b). Dazu kommt, dass

nach dem Gesuch der Beschwerdeführerin nicht nur eine kleinräumige Verbesserung
einer bestehenden Abfahrt oder Verbindung innerhalb eines Skigebietes geschaffen, son-
dem eine neue Skipiste in einem bisher nicht erschlossenen Gebiet angelegt werden soll.
Die Erteilung einer Rodungsbewilligung widerspräche deshalb der vom Bundesgericht
bei neuen Skiabfahrten geübten Zurückhaltung (BGE 112 Ib 202 E. 2d La// «Oa«s-
Montana«; 108 Ib 174 E. 5b L'a// «Les Lsserts».). Das Bundesgericht hat denn auch im
Fall Crans-Montana Gewicht auf den Verzicht auf die Anlage einer neuen Piste gelegt
(BGE 112 Ib 202 f. E. 3). Im übrigen hat es damals eine Rodungsbewilligung nur aufgrund
der durch die Skiweltmeisterschaften und die besonderen Verhältnisse bedingten Aus-
nahmesituation bestätigt. Derart besondere Verhältnisse, wie sie im Einzelfall Crans-
Montana gegeben waren, liegen hier aber nicht vor, so dass sich dieser Fall nicht mit dem
vorliegenden vergleichen lässt und die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gun-
sten abzuleiten vermag....

Das EDI hat unter diesen Umständen ein das Interesse an der Walderhaltung Uber-

wiegendes Bedürfnis für die Rodung zugunsten einer neuen Skipiste zu Recht verneint.
Dass — wie die Beschwerdeführerin geltend macht — die Vegetation im allgemeinen und
das Waldareal im besonderen in den letzten 30 Jahren in wesentlichem Umfang zugenom-
men habe, ist aufgrund der Bedeutung, die die Forstgesetzgebung dem Wald beimisst
(s. vorstehende E. 2a), unerheblich. Verhält es sich aber so, so kann die Ablehnung des

Rodungsgesuches auch nicht in Frage gestellt werden, wenn keine polizeilichen Gründe
gegen die Rodung sprechen und dem Gesichtspunkt des Natur- und Heimatschutzes an
sich gebührend Rechnung getragen werden könnte.

b)...
c) Wie der im angefochtenen Entscheid zitierten Stellungnahme des Bundesamtes

für Verkehr zu entnehmen ist, wäre als mögliche Erschliessungsalternative der Bau

einer Sesselbahn als Ersatz des bestehenden Skiliftes Ronalp I und der Bau einer zusätz-
liehen Beschäftigungsanlage oberhalb der Waldgrenze denkbar. Da der Parallel-Skilift
Teil des Ausbaukonzepts bildet, und dieses aufgrund der Ablehnung der Rodungen für
Skilift und Sesselbahn neu zu überdenken ist, wobei auch die erwähnte Erschliessungs-
alternative zu prüfen sein dürfte, hat das EDI die Rodungsbewilligung für den Bau des

Parallel-Skilifts zumindest als im jetzigen Zeitpunkt verfrüht bezeichnet und ebenfalls ab-

gelehnt. Gegen die betreffenden Erwägungen werden von der Beschwerdeführerin zu
Recht keine Gründe namhaft gemacht, welche eine teilweise Bewilligung des Rodungs-
gesuches, bezogen nur auf den Parallel-Skilift, zu rechtfertigen vermöchten. Inwieweit
die vom Bundesamt für Verkehr ins Spiel gebrachte Erschliessungsalternative den fman-
ziehen Möglichkeiten der Beschwerdeführerin entspricht oder ein mit grösseren Rodun-
gen verbundenes Projekt finanziell günstiger zu stehen käme, braucht vom Bundesgericht
hier nicht geprüft zu werden, kann doch den finanziellen Interessen bei der Frage, ob an
einer Rodung ein Uberwiegendes Bedürfnis besteht, von vornherein kein entscheidendes
Gewicht beigemessen werden (s. vorstehende E. 2a/aa; BGE 108 Ib 176 La// «Les
Lsserfs»,/. Die Ablehnung des Rodungsgesuches ist somit auch bezüglich des Schleppliftes
in jeder Hinsicht zu Recht erfolgt.
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Kommentar zum Entscheid «Bürchen»:

Fowm e/ä Fwnäesgerz'cAtsentscAe/ä z'a äea fetztea JwArea Aar z'a äer Are/fea Q/Fent/zcAAte/r

sov/e/ Zw/seAea ewedi, w/'e äze vom Fwaäesger/'cAt am 79. Atö/z /926 ertez'/te FoäwagsAewz'///'-

gwag,/wr äze ^Ar/wo/tme/stersc/îa/te« m Craas-Moataaw. Der Fa// «FwrcAea», Avzapp zwez äaAre

später vom Fz/aäesgerz'cAf eatscA/eäea, ist seAr gee/gaet, e/ae gewisse Lm/aszcAerwag, äze Craas-
Moa/aaa mà s/cA AracAte, zw Aese/t/gea waä ä/e Ao'cAstr/cAterA'cAe Äoäwagspraxris ms r/'cAt/ge

F/cAt zw ste/fea. Der FatscAe/ä «FwrcAea» /o/gt Atoasegweat äer scAoa 7920 /m Da// «GräcAea»

(vg/. StAwe/z. Z. Forstwes. 7922 252 waä Fommeafaräazw,/eatwzcA:e/teaäwssersrzwrwcA:Aa/fea-

äea Foäwagspraxis,/wr towrzstzscAe Za/agea.
Zwsgaags/zwaAä Ast Zrt. 26 FPo/K D/e äort geaaaatea Korawssetzwagea (wAerwzegeaäes/a-

teresse, Are/'ae po//zez//cAea G/'öaäe, S/aaäortgeAwaäeaAe/t, Aeme/taaaz/e//ea /ateressea, Ferwc/o

sz'cAtzgwag voa TVa/wr- waä //e/matscAwtzJ sz'aä zä /eäem Fzäze//a// sorg/a/t/g zw prw/ea waä aAzw-

wägea, woAez e/äe Foäwagsverwe/gerz/ag scAoa Ae/'m FeA/ea awcA azzr e/aer Korawssetzwagzwz'a-

geaä geAotea Ast. /m vor/z'egeaäea FatscAeiä/eA/te gemäss Fwaäesger/cAt äze Korawsse/zwag äes

i/Aerwiegeaäea /ateresses. DaAei wwräe/estgeAa/tea, äass es a/c/zZ mög/z'c/z zst, eatgegeasteAeaäe
/ateressea 6Hä/äerAa/twag waä towr/st/scAe Fatw/cA/wag 6zw. Faw ezäer SA/pAste/ watere/'aaaäer

zw verg/ez'c/zea, soaäera äzese Ae/äea /ateressea aw/grwaä se/Astäaäzger GewicAtwag äetaz7//ert ge-
geae/äaaäer aAgewogea weräea mwssea (F. 2a9. Was AeAsst äas awa /a äer FotscAa/t zwm

Wa/ägesetz vom 29. äwaz /922 steAt zwr /ateresseaaA wägwag, äass äer GeswcAste//er aacAzwwez-

sea AaAe, äass ez'a ä/Teat/zcAes oäer prz'vates /ateresse am FoäwagszwecA AesteAe, äas AoAer zzz

wertea sei a/s äze FrAa/twag äer Wa/ä/waActz'oaea. Wie äzese /ateresseaaAwägwag vor/z'egeaä vor-

geaommea wwräe, zezgt Frwägwag 2 äes FatscAezäes. JFz'cAtzg sz'aä awcA äze rawm/z/aaerzscAea

Korazzssetzwagea (vg/. zwm Feisp/e/ Fa// «La/Ae//a» ScAweiz. Z. Forstwes. 7922 209 waä Zrt. 6

A't. 6 äer FotscAa/t zwm Wa/ägeseiz9. DaaacA mwssea awcA Aaatoaa/e Fz'cAtp/äae, reg/'oaa/e

Fbazepte oäer Aommwaa/e TVwtzwzzgsp/äae Aezgezogea weräea. //Diese eafAa/tea z'a äer Fege/
äea rawmp/aaeriscA Aegrwaäetea AVäcAweAs e/aes AoAea ojt/ent/z'cAea /ateresses, äer es er/awöt,
äze /ateresseaaAwägwag zw/scAea äem FoäwagszwecA waä äem /ateresse aa äer Wa/äerAa/fwag
vorzwaeAmea.» (FotscAa/t S. /9/.

Mit äz'esem FatscAe/ä wz'rä awcA,/wr FoäwagsAegeArea aws aaäerea a/s towr/st/scAea Grwa-
äea äze Aoastaate Praxis äes Fwaäesger/cAts Aestät/gt waä /eg/z'cAe prä/'wäzzie//e Feäewtwag äes

FatscAe/äs Czaas-A/oataao awsgescA/ossea.

Rodung für Güter- und Waldstrasse (Art. 25 Abs. 2, 26 FPolV)
Fall «Giswil-Flüe» — Kanton Obwalden
BGE114 Ib 241, vom 23. September 1988

Aus dem Tatbestand:

Die Hurgenossenschaft Flüe beabsichtigt den Bau einer Güterstrasse von Giswil bis

zur Liegenschaft Flüe. Die Gründungsversammlung fand am 4. November 1982 statt.
Am 28. Mai 1985 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Obwalden die Statuten, den
Plan für die Linienführung der Strasse und den Kostenvoranschlag.
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Der Gemeinderat Giswil erteilte der Flurgenossenschaft am 4. November 1985 die
Baubewilligung. Daran schloss ein Beschwerdeverfahren bis vor Bundesgericht an.
Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 29. Juni 1987 im Sinne der Erwägungen ab,
soweit darauf einzutreten war. Zur Begründung des damaligen Urteils führte das Bundes-

gericht aus, das Areal einer Waldstrasse gelte als Wald; diene die Strasse dagegen — wie
dies vom Beschwerdeführer behauptet werde — nichtforstlichen Zwecken, so bedinge
deren Bau einer Rodungsbewilligung. Im Augenschein habe sich gezeigt, dass die vom
Kantonsoberförster anerkannte forstliche Zweckbestimmung der in Frage stehenden
Strasse nur von untergeordneter Bedeutung sei; forstlich würde ein blosser Maschinen-

weg zum Wald oder allenfalls etwas in den Wald hinein ausreichen....
Am 6. Januar 1988 stellte S. namens der Flurgenossenschaft Flüe das Gesuch um

eine Rodung für 1450 irF Wald für den Bau einer Güterstrasse zur Erschliessung zweier
Heimwesen und kleinerer Waldparzellen. Mit Entscheid vom 8. März 1988 erteilte der
Regierungsrat die Rodungsbewilligung.

D/'e to,gege« w/7 e/nem to/raT/toe« Grwtoe/gert/wmer ertoto«e Kewtowngsgen'cte-
tosc/7vverto to/ tos T/wtoasge/vc/!/ togerwese«.

Aus den Urteilserwägungen:

4. — e) In der Interessenabwägung ist davon auszugehen, dass das Walderhaltungs-
intéressé von Gesetzes wegen Uberwiegt (nicht publ. BGE vom 3. Dezember 1986 i.S.

Ligue suisse pour la protection de la nature und EDI c. Favre, S. 5 f.). Es hat bloss zurück-
zutreten, wenn ein überwiegendes Rodungsinteresse nachgewiesen ist (Art. 26 Abs. 1

FPolV; BGE 112 Ib 200 E. 2a und 108 Ib 268 f. to// «/n/etotow-toetowto/Zuto ScAwe/z.

Z. toreftves. /9#3 559). Im allgemeinen erfüllt das Interesse an der Landgewinnung für
eine Güterregulierung diese Anforderung nicht, es sei denn, das Unternehmen werde
sonst in seinem Kern verunmöglicht (vgl. BGE 114 Ib 235 E. de; 113 Ib 408 E. 4e; 108 Ib
183 ff. to// «tortoto/» Gc/jweiz. Z. tors/wes. 7954 567und 98 Ib 128 ff.) Es muss um ei-

gentliche Existenzfragen gehen. Ausnahmen werden nur in geringem Ausmass zur Vor-
name kleiner Korrekturen gemacht, allenfalls auch, wenn sich sonst ein Landwirtschafts-
betrieb vernünftigerweise nicht mehr aufrechterhalten Hesse oder wenn damit wenigstens
eine sehr beachtliche Ertragssteigerung erreicht würde und keine gewichtigen Gründe
des Landschaftsschutzes entgegenstehen (s. BGE 108 Ib 184 to// «tortototo und das

erwähnte Urteil vom 3. Dezember 1986 E. 3c,...
aa) Die von der Flurgenossenschaft vorgesehene Güterstrasse Flüe erfüllt diese An-

forderungen. Es geht dabei nicht wie im Normalfall der erwähnten Rechtsprechung um
die Gewinnung von Acker- oder Wiesland, sondern um eine strassenmässige Verbin-
dung. Das Vorhaben besteht nur in einer doch untergeordneten Verbreiterung eines
heute schon vorhandenen Fussweges und soll eine Erschliessung herbeiführen, wie sie

für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung unerlässlich ist; die heutigen Erschliessungs-
Verhältnisse Uber den erwähnten Fussweg oder die Fahrspur sind ungenügend. Dem Be-

schwerdeführer schwebt offenbar immer noch eine Erschliessung durch die Fahrspur
Uber das Ächerli vor: diese ist aber offensichtlich ungenügend. Dagegen soll die projek-
tierte Waldstrasse selbst nach den Angaben des Beschwerdeführers nach dem Projekt des
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Meliorationsamtes lastwagenbefahrbar erstellt werden; auf andere Angaben etwa im
Privatgutachten Grunder kommt es insoweit gar nicht an. Also wäre mit dem Werk der
Erschliessungzweck erreichbar.

Kommentar zum Entscheid «Giswil-Flüe»:

A>er As// zzGzswi/-A7üe» sc/z/iesst einerseits zzn z/en zzn z/ieser Sîe//e öereits öesprocizenen Arzt-

sc/zeiz/ zzAenz/az-7brfin» (Sc/zwezz. Z. Aorstwes. 79<S 7 756/) an unz/ ent/zä/t anrfe/ersezts präzisie-
renz/e ^us/u/zrungen zur /nferessenaöwägang öei Aorfzzngsèege/zren:

Ainnzai ist/estzusteiien, z/ass z/as Aanzzfesger/c/zr an z/er £>e/znitzön z/er Whiz/strasse genzäss

Antsc/ze/d zzAenahz-Aortin» /est/zàVr. Aeue Strassen, z/z'e nur anre/georrfzzer z/er )EaWe«c/z/zes-

sang z/ienen, können nicizt nac/z Zrt. 25 /lös. 2 AAo/F 6z/. iz. a/s Zn/age inz Wh/z/ oüne Aoz/angs-
öew////gwng/ öe/zanz/e/f werz/en.

Whs zweitens z/ie /nferessenaöwägung 64 rt. 26 APo/Ki öezhz Aoz/zzngsvet/a/zren öetri/Tt,

ge/ten z/ie g/e/c/zen Grz/nz/sätze wie öei Aoz/angs6ege/zzen ,/ür tour/st/szTze Zn/agen 6vg/. z/az«

vorne 5. 7096, Aonzznenta/' ztz/zz Antse/ze/z/ zzAürc/zen»/. Azzr ezgent/ic/ze Axvstenz/ragen
können z/as Wh/z/er/za/tangszhteresse üöerw/egen zznz/ zu einer Aoz/ungsöew///zgung./u/zren. A/at
z/as Aunz/esgeric/zt inz Aa/i zzAürc/zen» fArstei/ung einer neuen Sk/pisze/ z/as Fo/7zana'ense/n so/-

c/zer Axrisîenz/ragen aöge/e/znt, konnte es sie i/n vor/iegenz/en Anfsc/zeiz/ (A/'ste/iu/zg einer Güter-

Strasse/ur z//e ianz/wirtsciza/t/ic/ze Aewirtsc/za/tung/ öe/'a/zen.
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